
§ 1 2 2  3. Kapitel — Straftaten gegen die Persönlichkeit 90

Abs. 2 Ziff. 3 um faßt folgende V arian ten :
a) Der T äter ha t vorher m indestens eine S tra fta t nach §§ 121, 122 be

gangen, ohne deswegen abgeurteilt zu sein. Diese können sich gegen 
verschiedene, aber auch gegen das gleiche Opfer richten. Abs. 2 
Ziff. 3 kom m t jedoch nicht zu r Anwendung, w enn sich das H an
deln des Täters nach dem  gesam ten Tathergang als einheitliches 
Tatgeschehen darste llt (Vergewaltigung einer F rau nach ih rer vor
angehenden Nötigung zu sexuellen H andlungen; m ehrm alige, zeit
lich unm ittelbar aufeinanderfolgende V ornahm e des außerehelichen 
Geschlechtsverkehrs un ter A nw endung von G ew alt gegenüber dem 
gleichen Opfer).

b) Der T äter ist bereits einm al wegen Verbrechens oder bzw. und ein- 
oder m ehrm als wegen Vergehen nach §§ 121 bzw. 122 vorbestraft.

Ist der T äter bereits zweim al wegen Verbrechens nach §§ 121 oder 122 
bestraft, erfolgt die S trafverschärfung nicht nach §121 Abs. 2 Ziff. 3, son
dern  nach § 44, w enn die dort genannten w eiteren Voraussetzungen vor
liegen. Eine w eitere S trafverschärfung über § 121 Abs. 2 Ziff. 3 findet nicht 
statt.

8. Der Versuch beginnt m it der G ew altanw endung oder Drohung. Die 
S tra fta t ist vollendet m it der E inführung des m ännlichen Gliedes

in die Vagina. Dabei kom m t es nicht darauf an, ob es beim T äter zum 
Sam energuß gekom men ist. Zur Problem atik  des Versuchs siehe N J 1963,
S. 153 und N J 1963, S. 376 (sog. qualifizierter Versuch).

9. Bei der V ergewaltigung eines Mädchens un te r 14 Jah ren  ist T a t
einheit zu § 148 möglich.

§ 122
N ö tig u n g  u n d  M iß b rau ch  zu sex u e llen  H an d lu n g e n

(1) W er einen Menschen m it G ew alt oder durch Drohung 
m it einem schweren Nachteil oder durch A usnutzung einer 
Notlage oder M ißbrauch seiner gesellschaftlichen oder beru f
lichen Funktion oder Tätigkeit zur Duldung oder Vornahm e 
sexueller H andlungen zwingt, w ird m it F reiheitsstrafe bis zu 
drei Jah ren  oder m it V erurteilung auf Bew ährung bestraft.

(2) Ebenso w ird bestraft, w er einen wehrlosen oder geistes
kranken  Menschen zu sexuellen H andlungen m ißbraucht.

(3) In schweren Fällen w ird der T äter m it F reiheitsstrafe 
von einem Ja h r bis zu zehn Jah ren  bestraft. Ein schwerer 
Fall liegt vor, wenn
1. die Nötigung oder der M ißbrauch zu sexuellen H andlun

gen von m ehreren Tätern  gemeinschaftlich oder an einem
Menschen un ter sechzehn Jahren  gegangen w ird;


